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RS OGH 1951/9/12 2Ob522/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1951

Norm

ABGB §26

ABGB §646

AußStrG §77 Z4

AußStrG §122

Rechtssatz

Kann der Zweck einer vom Erblassers in einer letztwilligen Anordnung geplanten Stiftung nicht erreicht werden, so ist

die von dem für die Stiftung bestellten Kurator abgegebene Erbserklärung zurückzuweisen und der Kurator zu

entheben.
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